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Erhebung "Kulturschulen in Bayern" 
Genehmigung 
 
 
Sehr geehrte Frau Gschwind, 

 

das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus genehmigt die 

Untersuchung unter dem Vorbehalt, dass die im Folgenden genannten Auf-

lagen im Vorfeld, während sowie nach der Erhebung beachtet werden – 

Grundlage dieser Auflagen ist allein der letzte Stand der eingereichten Un-

terlagen: 

 

1. Die jeweilige Schule muss mit Vorlage eines Abdrucks dieses Ge-

nehmigungsschreibens informiert werden. Über die Durchführung einer 

genehmigten Erhebung entscheidet die Schulleiterin oder der Schulleiter im 

Einvernehmen mit dem Elternbeirat oder – sofern an Schulen ein solcher 

nicht eingerichtet ist – dem Schülerausschuss (§ 24 Abs. 1 Satz 4 Bayeri-

sche Schulordnung – BaySchO). Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

müssen mit der Durchführung einverstanden sein.  

 

2. Aus der Auswertung der Befragungsergebnisse dürfen keine Rück-

schlüsse auf einzelne Schulen und Personen wie z.B. Lehrkräfte, pädago-
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gisches Personal oder Schülerinnen bzw. Schüler möglich sein. Es wird 

davon ausgegangen, dass alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

beachtet werden. Bitte berücksichtigen Sie dabei insbesondere die nach-

folgenden Auflagen und Hinweise:  

 

Auflagen 

Durch geeignete Maßnahmen ist in jedem Stadium der Erhebung sicherzu-

stellen, dass die Freiwilligkeit der Teilnahme gewahrt bleibt und eine Über-

mittlung der Daten an Dritte bzw. ihre unbefugte Kenntnisnahme durch Drit-

te ausgeschlossen ist. 

 

In sämtlichen Informationsschreiben ist ergänzend darüber zu informieren, 

wie lange die Daten auf dem Server der Firma LimeSurvey GmbH gespei-

chert bleiben. 

 

Zu den Informationen hinsichtlich des Widerrufsrechts ist für alle Informati-

onsschreiben die Formulierung aus dem Anschreiben an die Lehrkräfte zu 

übernehmen, wonach ein späterer Widerruf möglicherweise nicht umge-

setzt werden kann, da es nach der Dateneingabe i. d. R. nicht mehr mög-

lich ist, die Daten eindeutig zu identifizieren. Aus der Formulierung muss 

daher hervorgehen, dass die Inanspruchnahme des Widerrufsrechts aus 

tatsächlichen Gründen nur so lange umsetzbar ist, bis die Daten ohnehin 

anonymisiert oder gelöscht worden sind. 

 

Hinweise 

Die Verantwortung der erhebenden Stelle für die Einhaltung der für sie gel-

tenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen bleibt unberührt. 

 

Die personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren, sobald dies nach 

dem Forschungszweck möglich ist. Es ist insbesondere dafür Sorge zu tra-

gen, dass den Informationspflichten gemäß Art. 13 DSGVO nachgekom-

men wird und entsprechende Informationen zur Verfügung gestellt werden. 
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3. Der Erhebungsbogen bzw. die Erhebungsinstrumente dürfen nicht vom 

vorgelegten Muster abweichen. Insbesondere wird auf das Verbot kommer-

zieller Werbung in Schulen (Art. 84 Abs. 1 BayEUG) hingewiesen. 

 

4. Aktenzeichen und Datum dieses Genehmigungsschreibens werden als 

Genehmigungsvermerk auf der ersten Seite der Fragebögen und aller An-

schreiben an Schulleitung, Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler 

etc. verzeichnet. 

 

Die Prüfung und die Genehmigung der Erhebung durch das Staatsministe-

rium lassen die eigene Verantwortlichkeit des Antragstellers für die Einhal-

tung der einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen unberührt. 

Dies gilt insbesondere für die Bestimmungen über die Datensicherheit, die 

Voraussetzungen der Weitergabe personenbezogener Daten und die Ein-

haltung gegebenenfalls erforderlicher Freigabeverfahren.  

 

Die Letztverantwortung hinsichtlich der gesamten Erhebungsinstrumente – 

einschließlich Orthographie, Zeichensetzung und Formatierung – liegt allein 

beim Antragsteller. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Christine Modesto 

Ministerialrätin 

 

 


